
Neue Altersstufe bis 40 Jahre

Durch die Einführung einer zusätzlichen Altersstufe bis  
40 Jahre mit günstigeren Prämien werden wir für Familien 
und jüngere Reisende preislich attraktiver. Sie wird in den 
Jahresversicherungen bei Tarifen mit und ohne Selbstbe-
halt sowie bei Versicherungen für Einmalreisen ausschließ-
lich für Tarife ohne Selbstbehalt eingeführt.

Neue Reisepreisstufen in der Jahres-Versicherung

Auf vielfachen Wunsch unserer Vermittler nehmen wir in 
der Jahres-Versicherung die Reisepreisstufen 10.000 € und 
15.000 € neu mit auf.

Neue Produktvariante:  
Jahres-Reiserücktritts-Versicherung Sparfuchs

Für vielreisende Kunden führen wir die neue Jahres-Reise-
rücktritts-Versicherung Sparfuchs mit einer Mindestlauf-
zeit von 24 Monaten ein. Dieses Produkt bietet einen 
attraktiven und dauerhaften Prämienvorteil.

Prämienanpassungsklausel

Durch diese Klausel haben wir künftig die Möglichkeit, die
Prämien regelmäßig zu überprüfen und unter bestimmten 
Bedingungen nach unten oder oben anzupassen. Selbstver-
ständlich wird der Kunde in diesem Fall benachrichtigt und 
erhält ein Sonderkündigungsrecht.

Änderungen in den Versicherungsbedingungen

Reiseabbruch-Versicherung
• Neues versichertes Ereignis: Ein Elementarereignis (z. B. 

Feuer) am Urlaubsort (innerhalb eines 50 km-Radius von 
der Unterkunft) ist ab sofort abgesichert.

• Maut- und Vignettengebühren werden nicht erstattet.
Reisekranken-Versicherung
• Wir erhöhen die Erstattung der Such-, Rettungs- und 

Bergungskosten von vormals 10.000 € auf 15.000 €.
Für eine automatisierte, schnellere Leistungsbearbeitung 
führen wir Erstattungs-Obergrenzen ein bei: 
• Heilmitteln (Massagen, medizinische Packungen, 

Inhalationen und Krankengymnastik) bis insgesamt 
maximal 250 € pro Person;

• schmerzstillende Zahnbehandlungen einschließlich 
Zahnfüllungen in einfacher Ausfertigung bis insgesamt 
maximal 500 € pro Person.

 
Sonstige allgemeine Änderungen
• Bonus bei Vorab-Einreichung bei einem anderen 

Leistungsträger: Reicht ein Kunde seinen Schaden vorab 
bei einem Leistungsträger (z. B. Krankenkasse) ein, der 
sich an den Kosten beteiligt, erhält er von uns einen 
50-Euro Bonus.

Neuerungen auf einen Blick
gültig ab 1. April 2025
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